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Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie 

 

Potsdam,      12. Februar 2019 
 
Leistungsberechtigung von Asylsuchenden und Geduldeten nach § 2 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), die eine dem Grunde nach för-
derungsfähige Ausbildung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) oder  §§ 51, 57 und 58 SGB III absolvieren 
 
Rundschreiben 02/2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie vom 18. August 2017 wurde auf die Problematik der Leistungsgewäh-
rung von lebensunterhaltssichernden Leistungen bei Leistungsberechtigten nach 
§ 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die keinen Zugang zu entsprechen-
den Leistungen nach dem BAföG bzw. nach dem SGB III haben, hingewiesen. 
Im Schreiben wurde erklärt, dass die Anwendung des § 22 Absatz 1 Satz 2 SGB 
XII i. V. mit § 2 AsylbLG bis zum Vorliegen eines Ergebnisses des fachlichen 
Austausches zur Rechtsauffassung mit den anderen Bundesländern für vertret-
bar angesehen wird.  
 
In Ergänzung zu diesem Schreiben möchte ich Ihnen nunmehr auf der Grundla-
ge eines ausgearbeiteten Mustererlasses die in der Länderarbeitsgemeinschaft 
für Flüchtlingsfragen (Argeflü) abgestimmte Rechtsauffassung mitteilen: 
 
I. Leistungsausschluss nach 15 Monaten Aufenthalt bei förderfähigen Ausbildun-
gen (Förderlücken) 
 
Bedürftige Asylsuchende haben in den ersten 15 Monaten, in denen sie sich im 
Bundesgebiet aufhalten, Anspruch auf Grundleistungen für den Lebensunterhalt 
nach § 3 AsylbLG. Diese Leistungsberechtigung besteht auch während einer 
Ausbildung (Studium, betriebliche oder schulische Ausbildung). Das Asylbewer-
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berleistungsgesetz enthält für Grundleistungsberechtigte keinen den Regelungen 
des § 7 Abs. 5 SGB II oder § 22 SGB XII entsprechenden Leistungsausschluss. 
Eine Ausbildungsfinanzierung über das BAföG ist grundsätzlich ausgeschlossen, 
da Asylsuchende in aller Regel nicht die Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 BAföG 
erfüllen. 
 
Der Zugang zu lebensunterhaltssichernden Leistungen während einer Ausbil-
dung ist ab dem Beginn einer Leistungsberechtigung nach § 2 AsylbLG vom 
aufenthaltsrechtlichen Status der leistungsbegehrenden Person abhängig. Nach 
Ablauf von 15 Monaten können Asylsuchenden, deren Ausbildung im Rahmen 
des BAföG oder der §§ 51, 57 und 58 SGB III dem Grunde nach förderungsfähig 
ist, gemäß § 2 AsylbLG i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch Zwölftes 
Buch (SGB XII) nur in besonderen Härtefällen lebensunterhaltssichernde Leis-
tungen entsprechend dem Dritten oder Vierten Kapitel als Beihilfe oder Darlehen 
gewährt werden. 
 
II. Regelungsbedarf zur Schließung der Förderlücken 
 
Im Anwendungsbereich des AsylbLG erscheint es grundsätzlich in hohem Maße 
unbillig und mit Blick auf die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Si-
cherstellung des Existenzminimums (vgl. BVerfG, Urteil vom 18. Juli 2012 – 1 BR 
10/10 ) problematisch, Asylsuchenden, die eine dem Grunde nach förderungsfä-
hige Ausbildung aufnehmen, i. d. R. nach 15 Monaten Aufenthalt die Lebensun-
terhaltssicherung zu versagen und sie somit insbesondere durch die längere 
Verfahrensdauer beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder im gerichtli-
chen Rechtsschutzverfahren zu benachteiligen. 
 
Der Vorteil der reduzierten Wartezeit nach § 2 AsylbLG (Absenkung von 48 auf 
15 Monate mit Wirkung zum 01.03.2015, BGBl. I S. 2439) stellt sich hier unbeab-
sichtigt als Nachteil dar und hat eine gegenüber der früheren Rechtslage deutlich 
kürzere Ausbildungsförderung durch die Lebensunterhaltssicherung über § 3 
AsylbLG zur Folge. Zudem ist es ein gesetzlicher Wertungswiderspruch, wenn 
dagegen Personen, denen aufgrund der rechtsmissbräuchlichen Beeinflussung 
ihrer Aufenthaltsdauer der Wechsel in den privilegierten Analogleistungsbezug 
nach § 2 AsylbLG verwehrt ist, grundsätzlich eine zeitlich nicht begrenzte Ausbil-
dungsfinanzierung gemäß § 3 AsylbLG beanspruchen könnten. 
 
Es ist ferner widersprüchlich, vollziehbar Ausreisepflichtigen, deren Abschiebung 
vorübergehend ausgesetzt ist (Duldungsstatus nach § 60a des Aufenthaltsgeset-
zes) eine individuelle Ausbildungsförderung nach SGB III und dem BAföG zu 
leisten, jedoch den noch im Asylverfahren befindlichen gestatteten Ausländerin-
nen und Ausländern, deren Aufenthaltsperspektive noch offen ist, nach gleich-
langem rechtmäßigen Voraufenthalt aufgrund der entsprechenden Anwendung 
des Leistungsausschlusses des § 22 Abs. 1 SGB XII im Asylbewerberleistungs- 
gesetz insgesamt grundsätzlich eine verfassungsgemäße Lebensunterhaltssi-
cherung während der Ausbildung zu verwehren. 
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In diesem Zusammenhang ist zu würdigen, dass der in § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB 
XII zum Ausdruck gebrachte Gedanke des Vorrangs der Lebensunterhaltssiche-
rung während der Ausbildung nach den Vorschriften des SGB III und BAföG, 
also letztlich das Verbot einer versteckten Ausbildungsförderung, dem Asylbe-
werberleistungsgesetz – anders als dem SGB XII und teilweise dem SGB II – 
nicht immanent ist. Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber den Leistungs-
ausschluss für Auszubildende, die eine dem Grunde nach §§ 51, 57 und 58 SGB 
III förderfähige Ausbildung absolvieren, im SGB II aufgehoben, so dass bei unzu-
reichender Lebensunterhaltssicherung während der Ausbildung durch eigene 
Einkünfte (insb. Ausbildungsvergütung und Berufsausbildungsbeihilfe) Anspruch 
auf ergänzende („aufstockende“) Leistungen nach dem SGB II besteht (vgl. 
Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Rechts-
vereinfachung – sowie zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht vom 26. Juli 2016, BGBl. I S. 1824). Insbesondere Personen mit einer 
Ausbildungsduldung sind jedoch in einer vergleichbaren Situation mit Auszubil-
denden, die dem leistungsberechtigten Personenkreis des SGB II angehören und 
eine nach §§ 51, 57 und 58 SGB III dem Grunde nach förderungsfähige Ausbil-
dung absolvieren. Auch für den leistungsberechtigten Personenkreis nach § 2 
AsylbLG birgt das Absinken des Einkommens die Gefahr des Ausbildungsab-
bruchs und letztlich der Verstetigung der Abhängigkeit von staatlichen Lebensun-
terhaltsleistungen. 
 
In den persönlichen Verhältnissen der analogleistungsberechtigten Asylsuchen-
den kann ein rechtserheblicher Unterschied zum Personenkreis der Empfänger 
von lebensunterhaltssichernden Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII vorlie-
gen: Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz können in 
aller Regel ihren lebensunterhaltssichernden Bedarf nicht durch kurzfristige Sen-
kung ihrer Unterkunftskosten, etwa durch Wiedereinzug bei den Eltern, senken 
(vgl. Rechtsgedanken der § 22 Abs. 5 SGB II, § 60 SGB III, § 2 Abs. 1a BAföG). 
Für Leistungsberechtigte, die aufgrund sprachlicher Barrieren mehr Zeit zum 
Lernen benötigen, kann es zudem unzumutbar sein, eine Nebenerwerbstätigkeit 
aufzunehmen, ohne den Ausbildungserfolg zu gefährden. Darüber hinaus kann 
Analogleistungsberechtigten im Einzelfall die Ausübung einer Nebenerwerbstä-
tigkeit auch rechtlich nicht gestattet sein. 
 
Vor diesem Hintergrund werden in der Rechtsprechung bei Analogleistungsbe-
ziehenden Härtefälle i. S. v. § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII teilweise bejaht (LSG 
Niedersachsen-Bremen, Beschl. v. 13.02.2018 – L 8 AY 1/18 B ER; SG Ham-
burg, Beschl. v. 07.09.2016 – S 28 AY 56/16 ER; SG Schleswig, Beschl. v. 
17.02.2017 – S 12 AY 4/17 ER) oder eine verfassungskonforme einschränkende 
Auslegung von § 2 Abs. 1 AsylbLG für erforderlich erachtet (SG Dresden, Be-
schl. v. 16.01.2018 – S 20 AY 46/17 ER), teilweise aber auch Härtefälle abge-
lehnt (LSG Baden-Württemberg, Beschl. v. 17.01.2017 – L 7 AY 18/17 ER-B; 
LSG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 19.02.2018 – L 20 AY 4/18 B ER; LSG 
Schleswig-Holstein, Beschl. v. 24.11.2017 – L 9 AY 156/17 B ER). 
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Aufgrund der uneinheitlichen Rechtsprechung werden daher folgende Rechts-
anwendungshinweise zur Begründung eines Härtefalls im Einzelfall erteilt: 
 
 
III. Vollzugsregelungen für Analogleistungsbezieher in förderfähigen Ausbildun-
gen 
 
1. Ausländerinnen und Ausländer mit einer Aufenthaltsgestattung 
 
Vor dem oben geschilderten Hintergrund ist – vorbehaltlich der Prüfung der Um-
stände des Einzelfalls – davon auszugehen, dass bei bedürftigen Leistungsbe-
rechtigten nach § 2 AsylbLG, die  

- eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen, 
- nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat im Sinne des § 29a Asylgesetz 

stammen und  
- zur Durch- oder Fortführung einer dem Grunde nach den Vorschriften 

des BAföG oder den §§ 51, 57 und 58 SGB III förderfähigen Ausbildung 
auf lebensunterhaltssichernde Leistungen zur Gewährleistung ihres 
Existenzminimums angewiesen sind, 

im Regelfall durch die Anwendung der Härtefallregelung entsprechend § 22 Abs. 
1 Satz 2 SGB XII lebensunterhaltssichernde Leistungen nach § 2 AsylbLG zu 
gewähren sind. 
 
 
2. Ausländerinnen und Ausländer mit einer Duldung 
 
Vorbehaltlich der Prüfung der Umstände des Einzelfalls ist davon auszugehen, 
dass bei bedürftigen Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG, die  

- eine Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG besitzen, 
weil die betreffende Person eine qualifizierte Berufsausbildung in einem 
staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in 
Deutschland aufnimmt (3+2 Regelung) oder die eine Duldung nach § 
60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG besitzen und eine im Rahmen der §§ 51, 57 
und 58 des SGB III dem Grunde nach förderungsfähige Ausbildung ab-
solvieren, 

- nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat im Sinne des § 29a Asylgesetz 
stammen (§ 60a Abs. 2 Satz 4, Abs. 6 AufenthG) und 

- zur Durch- oder Fortführung einer dem Grunde nach den §§ 51, 57 und 
58 SGB III förder-fähigen Ausbildung auf lebensunterhaltssichernde 
Leistungen zur Gewährleistung ihres Existenzminimums angewiesen 
sind, 

im Regelfall durch die Anwendung der Härtefallregelung entsprechend § 22 Abs. 
1 Satz 2 SGB XII lebensunterhaltssichernde Leistungen nach § 2 AsylbLG zu 
gewähren sind. 
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3. Verhältnis zu anderen vorrangigen Leistungen; Aufstockungsleistungen 
 
Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG in einer dem Grunde nach förderfähigen 
Ausbildung nach dem SGB III oder dem BAföG sind – soweit dies in Betracht 
kommt – aufzufordern, Berufsausbildungsbeihilfe bzw. Ausbildungsgeld oder 
BAföG zu beantragen, da es sich hierbei um vorrangige Leistungsansprüche 
handelt. 
 
Leistungsberechtigte, die Leistungen nach dem SGB III für eine nach den §§ 51, 
57 und 58 SGB III förderfähige Ausbildung erhalten, können ergänzende lebens-
unterhaltssichernde Leistungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG gewährt werden (Auf-
stockungsleistungen), sofern ihr Lebensunterhalt unter Berücksichtigung der 
anrechenbaren Einkünfte (z. B. Ausbildungsvergütung) und anderer, vorrangiger 
Sozialleistungen (z. B. Wohngeld) zur Gewährleistung des verfassungsrechtlich 
verbürgten Existenzminimums in Höhe des jeweiligen Leistungsanspruchs nach 
§ 2 AsylbLG nicht sichergestellt ist. 
 
Vorbehaltlich der Prüfung des Einzelfalls werden dagegen grundsätzlich keine 
Aufstockungsleistungen in Betracht kommen, wenn Geduldete nach Maßgabe 
des § 8 Abs. 2a BAföG BAföG-Leistungen erhalten, weil hierüber spezialgesetz-
lich das Existenzminimum der Betreffenden abgesichert wird. Bedarfe, die auf-
grund der örtlichen Umstände als Sachleistung gewährt werden und für die Ge-
bühren oder Nutzungsentgelte erhoben werden (insb. Unterbringung in einer 
Gemeinschaftsunterkunft) sind von diesem Leistungsausschluss jedoch nicht 
umfasst. Dies entspricht im Ergebnis weitgehend der vergleichbaren Rechtslage 
für Personen, die zum leistungsberechtigten Personenkreis des SGB II gehören 
und während einer dem Grunde nach dem BAföG förderungsfähigen Ausbildung 
lebensunterhaltssichernde Leistungen zur Sicherung ihres Existenzminimums 
benötigen (vgl. § 7 Abs. 5 SGB II). 
 
 
4. Art der Leistung 
 
Ob es der jeweilige Härtefall gebietet, dass Leistungen entsprechend § 22 Abs. 1 
Satz 2 SGB XII als Beihilfe oder als Darlehen gewährt werden, hängt von der 
Prüfung der Umstände des Einzelfalls ab. Hierüber ist nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu entscheiden. 
 
Es wird in Anlehnung an die Änderung des § 7 Abs. 5 Satz 1 SGB II empfohlen, 
aufstockende Analogleistungen als Beihilfe zu gewähren, wenn eine nach §§ 51, 
57 und 58 SGB III dem Grunde nach förderungsfähige Ausbildung aufgenommen 
wird. 
 
In Anlehnung an den Rechtsgedanken des § 17 Abs. 2 Satz 1 BAföG wird dage-
gen in den übrigen Fällen, in denen Analogleistungsberechtigte zum förderfähi-
gen Personenkreis des BAföG gehören und aufgrund der Sachleistungsgewäh-
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rung gemäß § 2 Abs. 2 AsylbLG eine Einschränkung der analogen Anwendung 
aufgrund der Besonderheit des Asylbewerberleistungsrechts begründbar ist, 
empfohlen, aufstockende Analogleistungen beim Besuch von höheren Fachschu-
len, Akademien und Hochschulen sowie bei der Teilnahme an einem Praktikum, 
das im Zusammenhang mit dem Besuch dieser Ausbildungsstätten steht, monat-
lich zur Hälfte als Darlehen und als Beihilfe zu gewähren, um so auf eine Gleich-
behandlung von Analogleistungsberechtigten und BAföG-Berechtigten hinzuwir-
ken. In den übrigen Fällen, in denen eine im Rahmen des BAföG dem Grunde 
nach förderungsfähige Ausbildung aufgenommen wird und jedoch keine persön-
liche Leistungsberechtigung nach dem BAföG besteht, wird empfohlen, die Ana-
logleistungen als Beihilfe zu gewähren. 
 
 
Ergänzende Hinweise 
 
Hinsichtlich der Absicherung im Krankheitsfall wird darauf hingewiesen, dass der 
Leistungsausschluss nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB XII auf Leistungen nach dem 
Dritten und Vierten Kapitel SGB XII beschränkt ist. Soweit im Einzelfall keine 
vorrangigen Leistungsansprüche bestehen und ein Leistungsausschluss nach § 
22 Abs. 1 Satz 1 SGB XII durchgreift, bleibt die Absicherung im Krankheitsfall 
nach dem Fünften Kapitel SGB XII unberührt. 
 
Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass Leistungsberechtigte nach dem 
AsylbLG in einer dem Grunde nach förderfähigen Ausbildung nach dem SGB III 
oder dem BAföG aufzufordern sind, Berufsausbildungsbeihilfe bzw. Ausbil-
dungsgeld oder BAföG zu beantragen, da es sich hierbei um vorrangige Leis-
tungsansprüche handelt. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Ulrich Wendte 
 
Dieses Dokument wurde am 12.02.2019 durch Herrn Ulrich Wendte elektronisch schlussgezeich-
net. 


